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EINLEITUNG 

Das Problem eines verfassungsrechtlichen 
Eigentumsbegriffs 

Der Schutz von Freiheit und Eigentum war der Angelpunkt des 
liberalen Rechtsstaats. Freiheit und Eigentum schienen unlösbar mi t -
einander verbunden, das eine nicht ohne das andere vorstellbar 1. 

Im Grundgesetz ist die Garantie der allgemeinen Handlungsfreiheit 
durch elf Ar t ike l vom Eigentumsgrundrecht des Ar t . 14 getrennt. 
Eigentum ist zu einem Freiheitsrecht unter anderen geworden, es ist 
nicht mehr das Grundrecht schlechthin neben der Freiheit der Per-
son. In dieser Äußerlichkeit zeigt sich der Wandel zum sozialen Rechts-
staat, den das Grundgesetz vollzogen hat. Das Eigentumsgrundrecht 
bleibt zwar als Freiheitsrecht verbürgt. Es hebt sich aber von den 
anderen Grundrechten durch die beigefügte Grundpflicht i n Ar t . 14 
Abs. 2 GG ab. 

A r t 15 GG schließlich eröffnet  die Möglichkeit, das Eigentumsrecht 
für wichtige Lebensbereiche zu beseitigen. Das Eigentumsgrundrecht 
scheint nicht mehr der Angelpunkt des sozialen Rechtsstaats zu sein. 

So gesehen, nimmt es nicht wunder, die traditionelle Eigentums-
ordnung zunehmend in Frage gestellt zu sehen. Forderungen, den Be-
griff  des Privateigentums im Hinblick auf das Gemeinwohl neu zu 
definieren, provozieren jedoch die Frage nach den verfassungsrecht-
lichen Grenzen solchen Unterfangens. Im Streit um die Frage, wie so-
zial eine Privatrechtsordnung ausgestaltet werden kann, ohne die 
Grenze zu ihrer Aufhebung zu überschreiten, w i rd die Suche nach den 
Kri ter ien dieser Grenze zum entscheidenden Problem. Es geht um den 
verfassungsrechtlichen  Eigentumsbegriff,  der dem Gesetzgeber bei sei-
ner Befugnis, Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen (Art 14 
Abs. 2 S. 2 GG), vorgegeben ist; es geht um den Wesensgehalt der 
Eigentumsgewährleistung. 

Zwar w i rd wegen der weiten Formulierungen des A r t 14 Abs. 1 GG 
bisweilen bezweifelt, ob die Wesensgehaltsgarantie des A r t 19 Abs. 2 
GG für das Eigentumsgrundrecht gelte2. Uberwiegend ist man sich aber 

1 Vgl. hierzu v.  Mangoldt/Klein,  A r t 14 A n m I I 4a. 
2 Maunz,  Staatsrecht, S. 182; ähnlich H. Krüger,  Schack-Festschrift,  S. 71 

(73, 74); hierzu näher unten S. 25 f. 
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einig, A r t 19 Abs. 2 GG begrenze auch die Gestaltungsbefugnis des 
Gesetzgebers aus A r t 14 Abs. 1 S. 2 GG3. 

Stünde das Eigentumsgrundrecht inhaltl ich völ l ig zur Verfügung des 
Gesetzgebers, so wäre es i n der Tat ungeeignet, eben diesen Gesetz-
geber gemäß A r t 1 Abs. 3 GG als unmittelbar geltendes Recht zu bin-
den. Die Aufnahme eines solchen „leerlaufenden" Grundrechts in das 
Grundgesetz wäre überflüssig gewesen. 

Andererseits kann Eigentum im Sinne von A r t 14 Abs. 1 und 2 GG 
nicht gleichbedeutend mi t der Summe der bestehenden vermögens-
rechtlichen Normen mi t Zuweisungsgehalt sein; denn A r t 14 Abs. 2 
S. 2 GG stellt Inhalt und Schranken des Eigentums jedenfalls i n er-
heblichem Umfang zur Disposition des Gesetzgebers. Hinzu kommt die 
generalklauselartige Weite der Ausgestaltungsrichtlinie des A r t 14 
Abs. 2, die immer nur annäherungsweise erfüllt  sein kann und deshalb 
eine ständige Herausforderung  zu Reformen darstellt. 

I n der bisherigen Diskussion zu A r t 14 GG standen Enteignungs-
probleme im Vordergrund. Das förderte  die Neigung, Eigentum im 
Sinne von A r t 14 Abs. 1 GG mi t den geltenden Privatrechtsnormen 
gleichzusetzen, da alle Enteignungstheorien vom derzeitigen Stand der 
gesetzlichen Eigentumsnormen ausgehen4. Erst in jüngster Zeit t r i t t 
Eigentum als selbständiger Verfassungsbegriff  i n den Vordergrund 
des Interesses5. 

Die folgende Untersuchung gi l t diesem eigenständigen verfassungs-
rechtlichen Eigentumsbegriff  als Rahmenbegriff  für die Einzelgesetz-
gebung, an den der Gesetzgeber trotz seiner Gestaltungsfreiheit  aus 
A r t 14 Abs. 1 S. 2 GG gebunden ist und den man deshalb als den 
Wesensgehalt der Eigentumsgewährleistung bezeichnen muß. Die Klä-
rung dieses verfassungsrechtlichen  Eigentumsbegriffs  ist unerläßlich, 
um aktuelle Fragen wie die einer erweiterten Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in wirtschaftlichen Unternehmen, einer Beteiligung der 
Nichtselbständigen an wirtschaftlichem Gewinn oder der Reform des 
Bodenrechts verfassungsrechtlich  hinreichend beurteilen zu können. 

Sinnvollerweise läßt sich die Frage nach dem Wesensgehalt des 
Eigentumsgrundrechts erst stellen, wenn geklärt ist, ob es allgemeine 

3 Wernicke , Bonner Komm., A r t 19 Er l 2b; Giesel  Schunck,  A r t 14 A n m I I 3; 
v. Mangoldt/Klein,  A r t 19 A n m V l b ; Maunz,  Maunz/Dürig/Herzog, A r t 14 
RdNr 22 m . w . Nachw.; Ipsen, VVDStRL 10,74 (94,95); Leisner,  Sozialbindung 
des Eigentums, S. 150 Fn 340,341; Reuss, DVB1 1965. 384; Kimminich,  Bonner 
Komm., A r t 14 RdNr 31; BGHZ 23, (32); 56,40 (42). 

4 Dazu näher unten S. 68 f. 
5 Z.B. bei Leisner,  Sozialbindung des Eigentums; Richter,  Die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts  zum Eigentumsbegriff  des A r t 14 des 
Grundgesetzes; Schwerdtfeger,  Unternehmerische Mitbest immung der Arbe i t -
nehmer und Grundgesetz, S. 218 f. 
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Kri ter ien zur Ermit t lung des Wesensgehalts eines Grundrechts gibt6. 
Andererseits empfiehlt es sich, die möglichen Ermittlungswege immer 
schon im Hinblick auf die Besonderheiten der Eigentumsgewährleistung 
zu untersuchen, damit die Erörterungen von vornherein auf das hier 
untersuchte Problem hinführen. Deshalb erschien es zweckmäßig, vor-
ab die Grundrechtsstruktur  des Ar t 14 GG zu klären, danach das 
Wesensgehaltsproblem im Hinblick auf die Eigentumsgewährleistung 
zu erörtern, um auf dieser Basis zu einer vertieften Bestimmung des 
Kernbereichs des Grundrechts fortzuschreiten. 

Für die Bestimmung des Kerngehalts der Eigentumsgewährleistung 
gilt, was das Bundesverfassungsgericht  generell zur Auslegung von 
Gesetzen ausgesprochen hat. Maßgeblich ist der in der Gesetzesvor-
schrift  zum Ausdruck kommende objektivierte Wil le des Grundgesetz-
gebers, so wie er sich aus dem Wortlaut des A r t 14 und dem Sinn-
zusammenhang des Grundgesetzes ergibt. Die Entstehungsgeschichte 
einer Vorschrift  soll nach dieser „objektiven Methode" nur Bedeutung 
haben, soweit sie eine bereits gefundene Auslegung bestätigt oder 
Zweifel behebt, die anders nicht ausgeräumt werden können7. So for-
muliert, geht die Einschränkung des Bundesverfassungsgerichts  indes 
zu weit. Auch die historische Auslegung kann einen gleichberechtigten 
Platz neben den anderen Interpretationsgesichtspunkten beanspruchen8. 
Gerade A r t 14 GG zeigt, daß eine unvoreingenommene Erfassung des 
Kerngehalts des Eigentumsgrundrechts ohne Berücksichtigung der 
historisch-politischen Entwicklung der Eigentumsproblematik in den 
vorausgegangenen Verfassungsepochen und ohne Berücksichtigung der 
konkreten Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes mißlingen muß9. 

Darüber hinaus kommt dem Grundsatz der Einheit der Verfassung 
besondere Bedeutung zu. I m Bereich der Eigentumsgewährleistung 

6 Zum Wesensargument in juristischen Begründungen vgl. die vernichtende 
K r i t i k von Scheuerle,  AcP 163,429 f.; wegen A r t 19 I I GG führ t  dennoch kein 
Weg an einer Auseinandersetzung m i t dem „Wesen" einzelner Grundrechte 
vorbei! 

7 BVerfGE 11,126 (130,131) m. w. Nachw.; Schneider,  VVDStRL 20,1 (12,46). 
8 Die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Interpretationsgesichtspunkte ist 

Prämisse eines problemorientierten Methodenansatzes, vgl. Ehmke,  VVDStRL 
20, 53, 54 f.) insb. die Nachw. S. 54 F n 4 ; die Gleichwertigkeit des historischen 
Moments entspricht aber an sich auch der objektiv-entstehungszeitl ichen 
Methode des BVerfG,  vgl. a. a. O. S. 130; zum Begriff  der objektiv-entstehungs-
zeitlichen Methode vgl. Schneider  ebd. S. 46; ein knapper, aber guter Über-
blick über den heutigen Stand der Methodendiskussion findet sich bei Starck, 
Der Gesetzesbegriff  des Grundgesetzes, S. 260 f.; für eine grundsätzliche Iden-
t i tät von ratio legis und ratio legatoris bei der Auslegung des Grundgesetzes 
Abendroth,  Das Grundgesetz, S. 13. 

9 Zur Bedeutung der Tradi t ion bei der Auslegung des Eigentumsgrund-
rechts Leisner,  Sozialbindung des Eigentums, S. 211 f.; bei der Auslegung von 
A r t 14 stellt auch das BVerfG stark auf die Entwicklungsgeschichte des Eigen-
tumsrechts ab, BVerfGe 1,264(278); 2,380 (402); 11,64(70); 14,263(278). 


